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Nichtamtliche Bekanntmachung 
des Internationalen Code für Maßnahmen zur 

 Organisation eines sicheren Schiffsbetriebes und 
 Verhütung der Meeresverschmutzung (Interna tionaler 

Code für sichere Schiffsbetriebsführung)  
(„ISM-Code“) 

in der konsolidierten Fassung 
mit Berücksichtigung der Entschließungen MSC.104(73), 

MSC.179(79), MSC.195(80) und MSC.273(85) 

Entschließung A.741 (18) 
 

geändert durch MSC.104(73), MSC.179(79), 
MSC.195(80) und MSC.273(85) 

 
Internationaler Code für Maßnahmen zur Organisation 

eines sicheren Schiffsbetriebes und Verhütung der 
Meeresverschmutzung (Internationaler Code für 

 sichere Schiffsbetriebsführung) („ISM-Code“)

Die Versammlung –

 unter Berufung auf Artikel 15 Buchstabe j des Über-
einkommens über die Internationale Seeschifffahrts-Or-
ganisation betreffend die Aufgaben der Versammlung in 
Bezug auf Vorschriften und Richtlinien betreffend die 
Schiffssicherheit sowie die Verhütung und Verringerung 
derMeeresverschmutzung durch Schiffe;

 sowie unter Berufung auf Entschließung A.680 (17), 
mit der die Versammlung die Mitgliedsregierungen aufge-
rufen hat, die für die wirtschaftliche und technische Be-
triebsführung von Schiffen Verantwortlichen dazu zu be-
wegen, in Übereinstimmung mit den IMO-Richtlinien für 
Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbe-
triebes und der Verhütung der Meeresverschmutzung 
geeignete Schritte zur Erarbeitung, Umsetzung und Be-
wertung von Sicherheits- und Verschmutzungsverhü-
tungsmaßnahmen zu unternehmen;

 sowie unter Berufung auf Entschließung A.596 (15), 
mit der die Versammlung den Schiffssicherheitsaus-
schuss ersucht hat, als Dringlichkeitsaufgabe Richtlinien 
zu erarbeiten, die sich mit allen einschlägigen Aspekten 
der bordseitigen und der landseitigen Schiffsbetriebsfüh-
rung befassen, sowie unter Berufung auf ihren eigenen 
Beschluss, in das Arbeitsprogramm des Schiffssicher-
heitsausschusses und des Ausschusses für den Schutz 
der Meeresumwelt den Punkt „Bordseitige und landseiti-
ge Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffs-
betriebes“ beziehungsweise „Bordseitige und landseitige 
Maßnahmen zur Organisation der Verhütung der Meeres-
verschmutzung“ aufzunehmen;

 ferner unter Berufung auf Entschließung A.441 (XI), 
mit der die Versammlung alle Staaten aufgerufen hat, die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass der Eigner eines Schiffes dem Flaggenstaat sämtli-
che jeweils aktuellen Angaben liefert, die notwendig sind, 
um es dem Flaggenstaat zu ermöglichen, die Identität 
derjenigen Person festzustellen und mit dieser Person in 
Verbindung zu treten, die aufgrund eines Heuerverhältnis-
ses oder anderweitig vom Eigner mit der Aufgabe betraut 
worden ist, die dem Eigner im Zusammenhang mit dem 
betreffenden Schiff obliegenden Pflichten in Bezug auf 
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Angelegenheiten der Schiffssicherheit und des Meeres-
umweltschutzes wahrzunehmen;

 letztlich unter Berufung auf Entschließung A.433 
(XI), mit der die Versammlung die Regierungen aufgerufen 
hat, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Kapi-
tänen bei der ordnungsgemäßen Wahrnehmung der ihnen 
obliegenden Pflichten in Bezug auf die Schiffssicherheit 
und den Meeresumweltschutz Schutz und Sicherheit zu 
gewähren; 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, den Schiffsbe-
trieb in geeigneter Weise zu organisieren, um den Verant-
wortlichen an Bord die Wahrnehmung ihrer Aufgabe zu 
ermöglichen, einen hohen Standard an Sicherheit und 
Umweltschutz zu erreichen und zu erhalten;

 in Anerkennung der Tatsache, dass es zur Verhü-
tung von Schiffsunfällen und zur Verhütung der Meeres-
verschmutzung durch Schiffe ganz besonders darauf 
ankommt, bei Entwurf, Bau, Ausrüstung und Instandhal-
tung von Schiffen sowie bei deren Betrieb mit ordnungs-
gemäß ausgebildeten Besatzungen die internationalen 
Übereinkommen und Normen in Bezug auf Schiffssicher-
heit und Verschmutzungsverhütung einzuhalten; 

 unter Hinweis darauf, dass der Schiffssicherheits-
ausschuss zur Zeit eine Vorschrift zur Annahme durch die 
Vertragsregierungen des Internationalen Übereinkom-
mens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See (SOLAS) erarbeitet, welche die Einhaltung des 
unter nachstehender Ziffer 1 genannten Codes verbind-
lich machen wird;

 im Hinblick darauf, dass die frühzeitige Anwendung 
jenes Codes eine große Hilfe bei der Verbesserung der 
Schiffssicherheit und des Meeresumweltschutzes bedeu-
ten würde; 

 ferner unter Hinweis darauf, dass der Schiffssicher-
heitsausschuss und der Ausschuss für den Schutz der 
Meeresumwelt bei der Gelegenheit der Erarbeitung jenes 
Codes die Entschließung A.680 (17) und die Richtlinien in 
der Anlage zu jener Entschließung überarbeitet haben; 

 nach Prüfung der vom Schiffssicherheitsausschuss 
auf seiner zweiundsechzigsten Tagung und vom Ausschuss 
für den Schutz der Meeresumwelt auf seiner vierunddrei-
ßigsten Tagung ausgesprochenen Empfehlungen –

  1.  beschließt den in der Anlage zur vorliegenden 
Entschließung abgedruckten „Internationalen Code 
für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren 
Schiffsbetriebes und der Verhütung der Meeresver-
schmutzung“, in seiner Kurzform „Internationaler 
Code für sichere Schiffsbetriebsführung“ und in der 
Abkürzung „ISM-Code“ genannt;

  2.  ruft alle Regierungen mit großem Nachdruck auf, 
in der Übergangszeit bis zur Fertigstellung der Ände-
rungen des SOLAS-Übereinkommens von 1974 über 
die verbindliche Anwendung des ISM-Codes diesen 
Code so frühzeitig wie möglich – aber auf jeden Fall 
spätestens ab 1. Juli 1998 – auf innerstaatlicher Ebe-
ne anzuwenden, und zwar mit Vorrang auf die unter 
ihrer Flagge fahrenden Fahrgastschiffe, Öl- und Gas-
tankschiffe, Massengutschiffe und ortsbeweglichen 
meerestechnischen Anlagen;

  3.  ersucht alle Regierungen, den Schiffssicher-
heitsausschuss und den Ausschuss für den Schutz 
der Meeresumwelt über alle Maßnahmen zu unter-

richten, die sie bei der Umsetzung des ISM-Codes 
getroffen haben;

  4.  ersucht den Schiffssicherheitsausschuss und 
den Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt, 
Richtlinien für die Umsetzung des ISM-Codes zu er-
arbeiten;

  5.  ersucht den Schiffssicherheitsausschuss und 
den Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt 
ferner, den Code und die dazugehörigen Richtlinien1 
ständig im Auge zu behalten und bei Bedarf zu än-
dern;

  6.  hebt die Entschließung A.680 (17) auf. 

Internationaler Code für Maßnahmen 
zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebes 

und Verhütung der Meeresverschmutzung 
(„ISM-Code”)

Präambel

1   Mit diesem Code wird das Ziel verfolgt, eine interna-
tional gültige Norm für Maßnahmen zur sicheren Be-
triebsführung von Schiffen und zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung zu schaffen.

2   Die IMO-Vollversammlung hat mit Annahme der Ent-
schließung A.443 (XI) alle Regierungen aufgefordert, 
„die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um dem 
Schiffsführer bei der ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung seiner Verantwortung im Hinblick auf Angele-
genheiten der Schiffssicherheit und des Schutzes der 
Meeresumwelt Sicherheit zu gewähren“. 

3   Die IMO-Vollversammlung hat ferner mit Annahme 
der Entschließung A.680 (17) die Notwendigkeit einer 
geeigneten Organisation der Betriebsführung aner-
kannt, um auf diese Weise der Notwendigkeit Rech-
nung tragen zu können, dass die an Bord befindlichen 
Personen ein hohes Niveau an Sicherheit und Um-
weltschutz erreichen und aufrechterhalten.

4   In Anerkennung der Tatsache, dass keine zwei Schiff-
fahrtsunternehmen einander gleichen und dass für 
den Betrieb von Schiffen ganz unterschiedliche Be-
dingungen gelten können, ist der Code auf allgemei-
nen Grundsätzen und Zielsetzungen aufgebaut.

5   Der Code ist in allgemeiner Form abgefasst, damit er 
breitgefächert angewandt werden kann. Selbstver-
ständlich erfordern unterschiedliche Arten der Be-
triebsführung eines Schiffes (je nachdem, ob von 
Land aus oder bordseitig) einen unterschiedlichen 
Grad an Fachwissen und Kenntnissen in den nach-
stehend genannten Themenbereichen. 

6   Der Grundstein dafür, dass die Bewältigung der Si-
cherheitsproblematik gelingt, ist ein entsprechendes 
Engagement der Führungskräfte eines Unterneh-
mens. Wenn es um Sicherheit und Verschmutzungs-
verhütung geht, wird das letztlich erreichte Ergebnis 
vom Engagement, vom Fachwissen, von der Einstel-
lung zum Beruf und von der Motivation jedes einzel-
nen Mitarbeiters auf allen Ebenen bestimmt.

1  Von der Organisation auszuarbeiten. 
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Teil A 
Umsetzung 

1.  Allgemeines

1.1  Begriffsbestimmungen

  Die nachstehenden Begriffsbestimmungen 
gelten für die Teile A und B dieses Codes.

1.1.1   Der Ausdruck „Internationaler Code für die Orga-
nisation einer sicheren Schiffsbetriebsführung“ 
– die deutsche Übersetzung des englischen Aus-
drucks „International Safety Management Code“, 
abgekürzt im Folgenden mit „ISM-Code“ wieder-
gegeben – bezeichnet den „Internationalen Code 
für die Organisation eines sicheren Schiffsbetrie-
bes und der Verhütung der Meeresverschmut-
zung“ – die deutsche Fassung des „International 
Management Code for the Safe Operation of 
Ships and for Pollution Prevention“ –, und zwar 
zunächst in der von der IMO-Vollversammlung 
angenommenen und später in der jeweils von der 
Organisation geänderten Fassung.

1.1.2   Der Ausdruck „Unternehmen“ bezeichnet den Eig-
ner des Schiffes oder eine beliebige sonstige Orga-
nisation oder Person (wie z. B. den Geschäftsführer 
oder den Bareboatcharterer), die vom Schiffseigner 
die Verantwortung für den Betrieb des Schiffes 
übernommen hat und die durch Übernahme dieser 
Verantwortung zugestimmt hat, alle durch den ISM-
Code dem Schiffseigner auferlegten Pflichten und 
Verantwortlichkeiten zu übernehmen.

1.1.3   Der Ausdruck „Verwaltung“ bezeichnet die Re-
gierung des Staates, dessen Flagge das Schiff 
berechtigt ist, zu führen.

1.1.4   Der Ausdruck „System zur Organisation von Si-
cherheitsmaßnahmen“ bezeichnet ein geglieder-
tes und schriftlich festgelegtes System, durch 
das die Beschäftigten eines Unternehmens in die 
Lage versetzt werden, die Unternehmenspolitik 
hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz in wirk-
samer Weise umzusetzen.

1.1.5   Der Ausdruck „Zeugnis über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften“ bezeichnet ein Doku-
ment, das einem Unternehmen ausgestellt wird, 
das die Vorschriften dieses Codes erfüllt.

1.1.6   Der Ausdruck „Zeugnis über die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen“ bezeichnet ein einem 
Schiff ausgestelltes Dokument, das zum Aus-
druck bringt, dass das Unternehmen und seine 
leitenden Mitarbeiter an Bord das betreffende 
Schiff im Einklang mit dem genehmigten System 
für die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
betreiben.

1.1.7   Der Ausdruck „objektive(r) Nachweis(e)“ bezeich-
net quantitative oder qualitative Angaben, Auf-
zeichnungen oder Sachverhaltsdarstellungen im 
Hinblick auf die Sicherheit oder auf das Vorhan-
densein und die Umsetzung eines oder mehrerer 
Elemente des Systems zur Organisation von Si-
cherheitsmaßnahmen; ein objektiver Nachweis 
beruht auf Beobachtungen, Messungen oder 
Prüfungen und ist nachprüfbar.

1.1.8   Der Ausdruck „Beobachtung“ bezeichnet eine 
während des Audits der Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen verfasste Sachverhaltsdarstel-
lung, die durch objektive Nachweise belegt ist.

1.1.9   Der Ausdruck „Nichterfüllung“ bezeichnet eine 
beobachtete Situation, bei der eine festgelegte 
Vorschrift nicht erfüllt wird, was durch objektive 
Nachweise belegt wird.

1.1.10   Der Ausdruck „Nichterfüllung von erheblichem 
Gewicht“ bezeichnet eine erkennbare Abwei-
chung, die eine ernste Bedrohung der Sicherheit 
der Beschäftigten oder des Schiffes oder aber 
eine große Gefahr für die Umwelt darstellt und 
sofortige Gegenmaßnahmen erfordert; oder das 
Fehlen der wirksamen und systematischen Um-
setzung einer Anforderung dieses Codes.

1.1.11   Der Ausdruck „Jahrestag“ bezeichnet das Datum 
(Tag und Monat) eines Jahres, das dem Ablauf-
datum der Gültigkeit des betreffenden Doku-
ments oder Zeugnisses entspricht.

1.1.12   Der Ausdruck „Übereinkommen“ bezeichnet das 
Internationale Übereinkommen von 1974 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See in sei-
ner jeweils geltenden Fassung. 

1.2  Zielsetzung

1.2.1  Die Zielsetzung des Codes liegt darin, die Sicher-
heit auf See zu gewährleisten, Menschen vor 
Schaden an Leib und Leben zu bewahren sowie 
Umweltschäden – insbesondere Schäden an der 
Meeresumwelt – und Schäden an Vermögens-
werten zu verhüten.

1.2.2  Zur Gewährleistung einer sicheren Schiffsbe-
triebsführung soll das Unternehmen unter ande-
rem folgende Ziele verfolgen:

 .1  Einführung sicherer Verfahrensweisen für 
den Schiffsbetrieb und Gewährleistung der 
Sicherheit am Arbeitsplatz;

 .2  Bewertung aller für ihre Schiffe, Personal und 
die Umwelt identifizierten Risiken und Ein-
richtung entsprechender Sicherheitsmaß-
nahmen; und 

 .3  eine kontinuierliche Verbesserung der Fähig-
keiten der Mitarbeiter an Land und an Bord 
zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen; 
hierzu gehört die Vorbereitung auf Notfallsi-
tuationen in den Bereichen Schiffssicherheit 
und Meeresumweltschutz.

1.2.3  Das Konzept für die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen soll sicherstellen, dass

 .1  die verbindlichen Regeln und Rechtsvor-
schriften eingehalten werden und

 .2  die einschlägigen Codes, Richtlinien und 
Normen berücksichtigt werden, die von der 
Organisation, von Verwaltungen, Klassifika-
tionsgesellschaften und Schifffahrtsverbän-
den empfohlen worden sind.

1.3  Anwendungsbereich 

  Die Vorschriften des ISM-Codes können auf alle 
Schiffe angewandt werden.
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1.4  Betriebliche Anforderungen an ein System für die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen

  Jedes Unternehmen soll ein System für die Orga-
nisation von Sicherheitsmaßnahmen – im Folgen-
den mit der Abkürzung „SMS“ (für den englischen 
Ausdruck „Safety Management System“) be-
zeichnet – ausarbeiten, einführen und aufrecht-
erhalten; die inhaltlichen Anforderungen an die-
ses Konzept umfassen folgende Punkte:

 .1  Ein Konzept des Unternehmens für Schiffs-
sicherheit und Meeresumweltschutz; 

 .2  Anweisungen und Verfahren zur Gewährleis-
tung eines sicheren Schiffsbetriebes und des 
Schutzes der Meeresumwelt nach Maßgabe 
sowohl internationaler als auch nach dem 
Recht des Flaggenstaates einschlägiger Vor-
schriften;

 .3  Definition der Zuständigkeitsbereiche des 
landseitigen und des bordseitigen Personals 
sowie Festlegung der Nachrichtenübermitt-
lungswege zwischen den beiden und inner-
halb jedes der beiden Betriebsteile;

 .4  Verfahren für das Melden von Unfällen und 
von Fällen der Nichteinhaltung der Bestim-
mungen des vorliegenden ISM-Codes;

 .5  Verfahren für die Vorbereitung auf und das 
Verhalten in Notfallsituationen;

 .6  Verfahren für die innerbetrieblich durchzufüh-
rende Kontrolle auf Einhaltung des Konzepts 
und für die Überprüfung der Organisations-
struktur.

2.  Grundsätzliche Aussagen des Unternehmens 
zu den Themen Schiffssicherheit und Meeres-
umweltschutz

2.1  Das Unternehmen soll ein Konzept für Schiffssi-
cherheit und Meeresumweltschutz einführen, aus 
dem hervorgeht, wie die in Punkt 1.2 genannten 
Ziele erreicht werden sollen.

2.2  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass dieses 
Konzept auf allen Hierarchieebenen sowohl im 
landseitigen als auch im bordseitigen Betriebsteil 
in die Tat umgesetzt und eingehalten wird.

3.  Verantwortung und Weisungsbefugnisse in-
nerhalb des Unternehmens

3.1  Ist eine andere Stelle als der Eigner für den Be-
trieb des Schiffes zuständig, so hat der Eigner die 
vollständige Bezeichnung sowie nähere Angaben 
über diese Stelle der Verwaltung mitzuteilen.

3.2  Das Unternehmen soll die Verantwortung, die 
Weisungsbefugnisse und die gegenseitige Zu-
ordnung aller Personen schriftlich festlegen, die 
Tätigkeiten mit Bezug oder mit Auswirkungen 
auf die Schiffssicherheit und die Verschmut-
zungsverhütung anordnen, ausführen oder über-
wachen.

3.3  Das Unternehmen trägt die Verantwortung dafür, 
sicherzustellen, dass ausreichende materielle Vo-
raussetzungen gegeben sind und landseitige Un-
terstützung bereitgestellt wird, um dem/der/den 
Durchführungsbeauftragten die Durchführung 
seiner/ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

4.  Durchführungsbeauftragte(r)

  Jedes Unternehmen soll zur Gewährleistung des 
sicheren Betriebes jedes seiner Schiffe und als 
Verbindungsstelle zwischen dem Unternehmen 
und seinen Mitarbeitern an Bord eine oder mehre-
re Person(en) im landseitigen Betriebsteil mit un-
mittelbarem Vortragsrecht bei der Unternehmens-
spitze als Durchführungsbeauftragte(n) benennen. 
Der Zuständigkeitsbereich und die Weisungsbe-
fugnis des (der) Durchführungsbeauftragten sollen 
sich insbesondere auf die Überwachung der auf 
die Schiffssicherheit und die Verhütung der Mee-
resverschmutzung bezogenen Aspekte des Be-
triebes jedes einzelnen Schiffes erstrecken; dazu 
gehört auch, dass die Bereitstellung einer ausrei-
chenden materiellen Unterstützung durch den 
landseitigen Betriebsteil sichergestellt wird.

5.  Verantwortung und Weisungsbefugnisse des 
Kapitäns

5.1  Das Unternehmen soll unmissverständlich die 
Zuständigkeit des Kapitäns für folgende Angele-
genheiten schriftlich festlegen:

 .1  Umsetzung des Konzeptes des Unterneh-
mens zu den Themen Schiffssicherheit und 
Meeresumweltschutz an Bord;

 .2  Motivierung der Besatzungsmitglieder zur 
Beachtung dieses Konzepts;

 .3  Erteilung sachdienlicher Anordnungen und 
Anweisungen in einfacher, unmissverständ-
licher Formulierung;

 .4  Überwachung der Einhaltung der festgeleg-
ten Anforderungen;

 .5  periodische Überprüfung des Systems für die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen im 
Hinblick auf einen möglichen Änderungs- oder 
Ergänzungsbedarf dieses Systems einschließ-
lich der Meldung eventueller Mängel an die 
landseitige Betriebsleitung.

5.2  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass in den 
schriftlichen Ausführungen zum System für die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen eine 
unmissverständliche Aussage enthalten ist, die 
mit dem gebotenen Nachdruck die Weisungsbe-
fugnisse des Kapitäns betont. Das Unternehmen 
soll dabei zum Ausdruck bringen, dass der Kapi-
tän die alleinige Zuständigkeit und Entschei-
dungsbefugnis für sämtliche Maßnahmen hin-
sichtlich Schiffssicherheit und Verhütung der 
Meeresverschmutzung sowie gegebenenfalls für 
die Anforderung von Unterstützung durch das 
Unternehmen besitzt.

6. Materielle und personelle Voraussetzungen

6.1  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass der Ka-
pitän 

 .1  zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner 
Führungsaufgaben an Bord befähigt ist; 

 .2  mit allen Punkten des Systems für die Organi-
sation von Sicherheitsmaßnahmen vertraut ist;

 .3  die erforderliche Unterstützung erhält, so 
dass er seine Pflichten sicher wahrnehmen 
kann.
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6.2   Das Unternehmen soll sicherstellen, dass jedes 
seiner Schiffe mit Seeleuten besetzt ist, die nach 
Maßgabe der internationalen und nach dem 
Recht des Flaggenstaates einschlägigen Vor-
schriften die erforderliche Befähigung und kör-
perliche Tauglichkeit sowie die entsprechenden 
Zeugnisse besitzen.

6.3  Das Unternehmen soll Verfahren einführen, durch 
die sichergestellt wird, dass neueingestellte Mit-
arbeiter und Mitarbeiter, die auf ein neues Tätig-
keitsfeld umgesetzt werden, auf dem sie mit An-
gelegenheiten der Schiffssicherheit und des 
Meeresumweltschutzes befasst sind, in ihren 
Aufgabenbereich ordnungsgemäß eingewiesen 
werden. Diejenigen Anweisungen, die auf jeden 
Fall vor dem Auslaufen des Schiffes zu geben 
sind, sollen identifiziert, dokumentiert und auch 
vor dem Auslaufen des Schiffes gegeben werden.

6.4  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass alle 
Mitarbeiter, die mit dem System für die Organi-
sation von Sicherheitsmaßnahmen befasst sind, 
Sinn und Inhalt der einschlägigen Vorschriften, 
Regeln, Codes und Richtlinien in ausreichendem 
Maße kennen und verstehen.

6.5  Das Unternehmen soll Verfahren einführen bezie-
hungsweise weiterhin anwenden und aufrechter-
halten, mittels derer festgestellt werden kann, 
welche Ausbildungsinhalte zur Unterstützung des 
Systems für die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen vermittelt werden müssen, und soll 
sicherstellen, dass diese Inhalte allen in Betracht 
kommenden Mitarbeitern vermittelt werden.

6.6  Das Unternehmen soll Verfahren einführen, mit-
tels derer die Mitarbeiter an Bord alles für sie 
Wissenswerte über das System für die Organisa-
tion von Sicherheitsmaßnahmen in einer oder 
mehreren Arbeitssprachen erfahren, die sie auch 
tatsächlich verstehen.

6.7  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass die Mit-
arbeiter an Bord in der Lage sind, sich bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem System für die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen untereinander richtig zu 
verständigen.

7.  Betriebsabläufe an Bord

  Das Unternehmen soll Verfahren, Pläne und An-
weisungen, gegebenenfalls unter Einbeziehung 
von Prüflisten, für wichtige Betriebsabläufe an 
Bord, hinsichtlich der Sicherheit des Personals 
und des Schiffes sowie der Verschmutzungsver-
hütung einführen. Die verschiedenen dabei anfal-
lenden Aufgaben sollen festgelegt und solchen 
Mitarbeitern zugewiesen werden, die zur Wahr-
nehmung der jeweiligen Aufgaben befähigt sind.

8.  Vorbereitung auf Notfallsituationen

8.1  Das Unternehmen soll mögliche Notfallsituatio-
nen an Bord identifizieren sowie Verfahren für 
das richtige Reagieren darauf einführen.

8.2  Das Unternehmen soll Programme für praktische 
und theoretische Übungen zur Vorbereitung auf 
das Verhalten in Notfallsituationen einführen.

8.3  Im System für die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen sollen Maßnahmen vorgesehen 
sein, mit denen sichergestellt wird, dass die in 
Betracht kommenden Stellen des Unternehmens 
jederzeit auf Gefahren-, Unfall- und sonstige Not-
fallsituationen reagieren können, in die Schiffe 
des Unternehmens geraten können.

9.  Berichte über und Analyse von Unfällen, ge-
fährlichen Vorkommnissen und Fälle der 
Nichteinhaltung einschlägiger Vorschriften

9.1  Zum System für die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen sollen Verfahren gehören, 
durch die sichergestellt wird, dass Unfälle, ge-
fährliche Situationen und Fälle der Nichteinhal-
tung einschlägiger Vorschriften dem Unterneh-
men gemeldet, untersucht und analysiert werden 
mit dem Ziel, Verbesserungen bei der Schiffssi-
cherheit und bei der Verhütung der Meeresver-
schmutzung zu erreichen.

9.2  Das Unternehmen soll Verfahren für die Umset-
zung von Korrekturmaßnahmen, sowie Maßnah-
men zur Vermeidung eines erneuten Auftretens, 
inklusive Maßnahmen, die ein Wiederauftreten 
vermeiden, einführen.

10.  Instandhaltung von Schiff und Ausrüstung

10.1  Das Unternehmen soll Verfahren erarbeiten, 
durch die sichergestellt wird, dass das Schiff 
nach Maßgabe der einschlägigen Regeln und 
Vorschriften sowie möglicherweise zusätzlich 
vom Unternehmen aufgestellter Anforderungen 
instandgehalten wird.

10.2  Zur Erfüllung dieser Anforderungen soll das Un-
ternehmen sicherstellen, dass 

 .1  in angemessenen Zeitabständen Besichti-
gungen durchgeführt werden; 

 .2  jede Nichteinhaltung einschlägiger Vorschrif-
ten samt der möglichen Ursache dafür (so-
fern bekannt) gemeldet wird;

 .3  geeignete Korrekturmaßnahmen zur Beseiti-
gung von Mängeln und Schwachstellen ge-
troffen werden;

 .4  Aufzeichnungen über alle diesbezüglichen 
Tätigkeiten geführt werden.

10.3  Das Unternehmen soll Ausrüstungen und techni-
sche Einrichtungen identifizieren, bei welchen ein 
plötzlicher Funktionsausfall zu gefährlichen Situ-
ationen führen kann. Im System für die Organisa-
tion von Sicherheitsmaßnahmen sollen gezielte 
Maßnahmen zur Steigerung der Zuverlässigkeit 
dieser Ausrüstungen und technischen Einrichtun-
gen aufgeführt sein. Zu diesen Maßnahmen soll 
gehören, dass in Reserve gehaltene Vorrichtun-
gen sowie Ausrüstungen und technische Einrich-
tungen, die nicht ständig in Gebrauch sind, regel-
mäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft 
werden.

10.4  Die Besichtigung nach Punkt 10.2 wie auch die 
Maßnahmen nach Punkt 10.3 sollen in den In-
standhaltungsplan für das jeweilige Schiff einge-
arbeitet werden.
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Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Män-
gel und Schwachstellen treffen.

Teil B 
Zeugniserteilung und -überprüfung 

13.  Zeugniserteilung und regelmäßige Überprüfung

13.1  Das Schiff soll von einem Unternehmen betrieben 
werden, dem im Zusammenhang mit eben die-
sem Schiff entweder ein Zeugnis über die Er-
füllung der einschlägigen Vorschriften oder ein 
Vorläufiges Zeugnis über die Erfüllung der ein-
schlägigen Vorschriften nach Punkt 14.1 ausge-
stellt worden ist.

13.2  Das Zeugnis über die Erfüllung der einschlägigen 
Vorschriften soll von der Verwaltung, von einer 
von der Verwaltung anerkannten Stelle oder auf 
Ersuchen der Verwaltung von einer anderen Ver-
tragsregierung des Übereinkommens jedem Un-
ternehmen ausgestellt werden, das die Vorschrif-
ten des Codes erfüllt; die Geltungsdauer des 
Zeugnisses ist von der Verwaltung festzulegen 
und soll fünf Jahre nicht überschreiten. Ein sol-
ches Zeugnis soll als Nachweis dafür anerkannt 
werden, dass das Unternehmen in der Lage ist, 
die Vorschriften dieses Codes zu erfüllen.

13.3   Das Zeugnis über die Erfüllung der einschlägigen 
Vorschriften gilt nur für die Schiffstypen, die im 
Zeugnis ausdrücklich angegeben sind. Diese 
Angabe soll auf der Grundlage derjenigen 
Schiffstypen erfolgen, für welche die erstmalige 
Überprüfung durchgeführt worden ist. Weitere 
Schiffstypen sollen nur hinzugefügt werden, 
nachdem durch eine Überprüfung festgestellt 
worden ist, dass das Unternehmen in der Lage 
ist, diejenigen Vorschriften dieses Codes zu er-
füllen, die für diese Schiffstypen gelten. In die-
sem Zusammenhang sind unter Schiffstypen die 
in Regel IX/1 des Übereinkommens genannten 
Typen zu verstehen.

13.4   Die Geltungsdauer eines Zeugnisses über die 
Erfüllung der einschlägigen Vorschriften soll nur 
vorbehaltlich einer jährlichen Überprüfung durch 
die Verwaltung, durch eine von der Verwaltung 
anerkannte Stelle oder auf Ersuchen der Verwal-
tung durch eine andere Vertragsregierung des 
Übereinkommens in einem Zeitraum von drei 
Monaten vor bis drei Monate nach dem Jahres-
tag verlängert werden.

13.5   Das Zeugnis über die Erfüllung der einschlägigen 
Vorschriften soll von der Verwaltung oder auf ihr 
Ersuchen von der Vertragsregierung eingezogen 
werden, die das Zeugnis ausgestellt hat, wenn 
die nach Punkt 13.4 vorgeschriebene Überprü-
fung nicht beantragt worden ist oder wenn Be-
weise für eine Nichterfüllung des Codes von er-
heblichem Gewicht vorliegen.

13.5.1   Wird das Zeugnis über die Erfüllung der einschlä-
gigen Vorschriften eingezogen, so sollen auch 
alle damit zusammenhängenden Zeugnisse über 
die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder Vorläufigen Zeugnisse über die Organi-

11.  Dokumente und sonstige Unterlagen

11.1  Das Unternehmen soll Verfahren erarbeiten, ein-
führen und aufrechterhalten, mittels derer der 
Zugriff auf alle schriftlichen und elektronisch ge-
speicherten Daten und Dokumentationen mög-
lich ist, die für das System für die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen von Belang sind.

11.2  Das Unternehmen soll sicherstellen, dass 

 .1  gültige Dokumente in allen in Betracht kom-
menden Örtlichkeiten bereitliegen; 

 .2  Änderungen von Dokumenten durch entspre-
chend ermächtigte Personen geprüft und 
genehmigt werden;

 .3  nicht mehr gültige Dokumente unverzüglich 
entfernt werden.

11.3  Die Unterlagen, die der Darstellung und Umset-
zung des Systems für die Organisation von Si-
cherheitsmaßnahmen dienen, können zu einem 
Handbuch für die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen zusammengefasst werden. Die Un-
terlagen sollen so aufgemacht werden, wie es 
dem Unternehmen am zweckmäßigsten er-
scheint. Jedes Schiff soll alle Unterlagen von Be-
lang für das betreffende Schiff an Bord mitführen.

12.  Überwachung der Einhaltung des Konzepts 
für die Organisation von Sicherheitsmaßnah-
men sowie Überprüfung und Auswertung die-
ses Konzepts durch das Unternehmen

12.1  Das Unternehmen soll innerbetriebliche Überprü-
fungen an Bord und an Land in Zeitabständen 
durchführen, die zwölf Monate nicht überschrei-
ten, um festzustellen, ob seine Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Schiffssicherheit und der 
Verhütung der Meeresverschmutzung noch in 
Übereinstimmung mit dem System für die Orga-
nisation von Sicherheitsmaßnahmen befindlich 
anzusehen sind. In außergewöhnlichen Umstän-
den kann der Zeitabstand um bis zu drei Monate 
überschritten werden.

12.2  Das Unternehmen soll in regelmäßigen Zeitab-
ständen nach Maßgabe der hierfür vom Unter-
nehmen erarbeiteten Verfahren die Wirksamkeit 
des Systems für die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen bewerten. 

12.3  Die innerbetrieblichen Überprüfungen und die 
daraufhin unter Umständen durchzuführenden 
Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln und 
Schwachstellen sollen nach Maßgabe schriftlich 
festgelegter Verfahren erfolgen.

12.4  Mitarbeiter, die betriebsinterne Überprüfungen 
durchführen, sollen von den zu überprüfenden 
Unternehmensbereichen unabhängig sein, sofern 
dies aufgrund der Personalstärke und des Ge-
schäftszwecks des Unternehmens machbar ist.

12.5  Die Ergebnisse der Überprüfungen und Bewer-
tungen sollen allen verantwortlichen Mitarbeitern 
in dem betreffenden Unternehmensbereich zur 
Kenntnis gebracht werden.

12.6  Die Mitarbeiter in der Geschäftsführung des Un-
ternehmens, die für den betreffenden Unterneh-
mensbereich zuständig sind, sollen rechtzeitig 

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil



Heft 6 – 2012 236 V k B l .  A m t l i c h e r  T e i l

sation von Sicherheitsmaßnahmen eingezogen 
werden.

13.6  Eine Abschrift des Zeugnisses über die Erfüllung 
der einschlägigen Vorschriften soll an Bord mit-
geführt werden, so dass sie der Kapitän auf Ver-
langen zur Überprüfung durch die Verwaltung 
oder durch eine von der Verwaltung anerkannte 
Stelle oder aber zum Zwecke der Kontrolle im 
Sinne der Regel IX/6.2 des Übereinkommens vor-
legen kann. Diese Abschrift bedarf keiner Echt-
heitserklärung oder Beglaubigung.

13.7  Das Zeugnis über die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen soll von der Verwaltung, von 
einer von der Verwaltung anerkannten Stelle oder 
auf Ersuchen der Verwaltung von einer anderen 
Vertragsregierung einem Schiff für einen Zeit-
raum ausgestellt werden, der fünf Jahre nicht 
überschreitet. Das Zeugnis über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen soll erst ausgestellt 
werden, nachdem durch eine Überprüfung fest-
gestellt worden ist, dass das Unternehmen und 
seine leitenden Mitarbeiter an Bord das Schiff in 
Übereinstimmung mit dem genehmigten System 
für die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
betreiben. Ein solches Zeugnis soll als Nachweis 
dafür anerkannt werden, dass das Schiff die Vor-
schriften dieses Codes erfüllt.

13.8  Die Geltungsdauer eines Zeugnisses über die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen soll nur 
unter dem Vorbehalt mindestens einer Zwischen-
Überprüfung durch die Verwaltung, durch eine 
von der Verwaltung anerkannte Stelle oder auf 
Ersuchen der Verwaltung durch eine andere Ver-
tragsregierung verlängert werden. Soll nur eine 
einzige Zwischen-Überprüfung durchgeführt 
werden und beträgt die Geltungsdauer des Zeug-
nisses über die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen fünf Jahre, so soll diese Überprü-
fung zwischen dem zweiten und dem dritten 
Jahrestag des Zeugnisses über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.

13.9  Zusätzlich zu der Vorschrift nach Punkt 13.5.1 
gilt, dass das Zeugnis über die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen von der Verwaltung oder 
auf Ersuchen der Verwaltung von der Vertragsre-
gierung eingezogen werden soll, die das Zeugnis 
ausgestellt hat, wenn die nach Punkt 13.8 vorge-
schriebene Zwischen-Überprüfung nicht bean-
tragt worden ist oder wenn Beweise für eine 
Nichterfüllung des Codes von erheblichem Ge-
wicht vorliegen.

13.10  Wird die Erneuerungsüberprüfung innerhalb von 
drei Monaten vor dem Ablauf der Geltungsdauer 
des bisherigen Zeugnisses über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften oder des Zeugnisses 
über die Organisation von Sicherheitsmaßnah-
men abgeschlossen, so soll ungeachtet der Vor-
schriften nach den Punkten 13.2 und 13.7 die 
Geltungsdauer des neuen Zeugnisses über die 
Erfüllung der einschlägigen Vorschriften oder des 
neuen Zeugnisses über die Organisation von Si-
cherheitsmaßnahmen vom Tag des Abschlusses 
der Erneuerungsüberprüfung ab gerechnet nicht 

mehr als fünf Jahre nach dem Tag des Ablaufs 
der Geltungsdauer des bisherigen Zeugnisses 
über die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften 
oder des Zeugnisses über die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen betragen.

13.11  Wird die Erneuerungsüberprüfung mehr als drei 
Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer des 
bisherigen Zeugnisses über die Erfüllung der ein-
schlägigen Vorschriften oder des Zeugnisses über 
die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen ab-
geschlossen, so soll die Geltungsdauer des neuen 
Zeugnisses über die Erfüllung der einschlägigen 
Vorschriften oder des neuen Zeugnisses über die 
Organisation von Sicherheitsmaßnahmen vom 
Tag des Abschlusses der Erneuerungsüberprü-
fung zwecks Verlängerung ab gerechnet nicht 
mehr als fünf Jahre nach dem Tag des Abschlus-
ses der Erneuerungsüberprüfung betragen.

13.12  Wird die Erneuerungsüberprüfung nach dem Ab-
lauf der Geltungsdauer des bisherigen Zeugnisses 
über die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
abgeschlossen, so soll die Geltungsdauer des 
neuen Zeugnisses über die Organisation von Si-
cherheitsmaßnahmen vom Tag des Abschlusses 
der Erneuerungsüberprüfung ab gerechnet nicht 
mehr als fünf Jahre nach dem Tag des Ablaufs der 
Geltungsdauer des bisherigen Zeugnisses über 
die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen be-
tragen.

13.13  Wird die Erneuerungsüberprüfung des bisherigen 
Zeugnisses über die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen abgeschlossen und kann vor 
dem Tag des Ablaufs der Geltungsdauer des bis-
herigen Zeugnisses kein neues Zeugnis ausge-
stellt oder an Bord des Schiffes gebracht werden, 
so kann die Verwaltung oder eine von ihr aner-
kannte Organisation das bisherige Zeugnis ver-
längern, und dieses Zeugnis wird für einen wei-
teren Zeitraum von höchstens 5 Monaten nach 
dem Ablaufdatum als gültig anerkannt.

13.14  Befindet sich ein Schiff zu dem Zeitpunkt des 
Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Zeugnisses 
über die Organisation von Sicherheitsmaßnah-
men nicht in einem Überprüfungshafen, so kann 
die Verwaltung die Geltungsdauer des Zeugnis-
ses verlängern; diese Verlängerung darf jedoch 
nur zu dem Zweck gewährt werden, dem Schiff 
die Reise nach dem Überprüfungshafen zu er-
möglichen, und zwar nur in Fällen, in denen dies 
geboten und zweckmäßig erscheint. Ein Zeugnis 
darf um höchstens 3 Monate verlängert werden, 
und ein Schiff, dem eine Verlängerung gewährt 
wird, ist nach seiner Ankunft im Überprüfungsha-
fen nicht berechtigt, aufgrund der Verlängerung 
diesen Hafen zu verlassen, ohne ein neues Zeug-
nis zu besitzen. Wenn die Erneuerungsüberprü-
fung abgeschlossen ist, so soll die Geltungsdau-
er des neuen Zeugnisses über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen vom Tag des Ab-
schlusses der Erneuerungsüberprüfung ab ge-
rechnet nicht mehr als fünf Jahre nach dem Tag 
des Ablaufs der Geltungsdauer des bisherigen 
Zeugnisses über die Organisation von Sicher-
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heitsmaßnahmen vor Gewährung der Verlänge-
rung betragen.

14.  Erteilung eines vorläufigen Zeugnisses

14.1  Um in der Anfangsphase die Umsetzung des 
Codes zu erleichtern, kann ein Vorläufiges Zeug-
nis über die Erfüllung der einschlägigen Vor-
schriften erteilt werden, 

 .1  wenn ein Unternehmen neu gegründet wird 
oder 

 .2  wenn in einem Zeugnis über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften neue Schiffstypen 
hinzugefügt werden, jedoch erst nachdem 
durch eine Überprüfung festgestellt worden 
ist, dass das Unternehmen über ein System 
für die Organisation von Sicherheitsmaßnah-
men verfügt, das die Ziele von Punkt 1.2.3 
dieses Codes erfüllt; eine weitere Vorausset-
zung ist, dass das Unternehmen Pläne dafür 
vorlegt, ein System für die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, das die 
Vorschriften dieses Codes innerhalb der Gel-
tungsdauer des Vorläufigen Zeugnisses über 
die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften 
in vollem Umfang erfüllt. Ein solches Vorläu-
figes Zeugnis über die Erfüllung der einschlä-
gigen Vorschriften soll von der Verwaltung, 
von einer von der Verwaltung anerkannten 
Stelle oder auf Ersuchen der Verwaltung von 
einer anderen Vertragsregierung für einen 
Zeitraum ausgestellt werden, der 12 Monate 
nicht überschreitet. Eine Abschrift des Vor-
läufigen Zeugnisses über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften soll an Bord mit-
geführt werden, so dass sie der Kapitän auf 
Verlangen zur Überprüfung durch die Verwal-
tung oder durch eine von der Verwaltung 
anerkannte Stelle oder aber zum Zwecke der 
Kontrolle im Sinne der Regel IX/6.2 des 
Übereinkommens vorlegen kann. Diese Ab-
schrift bedarf keiner Echtheitserklärung oder 
Beglaubigung.

14.2  Ein Vorläufiges Zeugnis über die Erfüllung der ein-
schlägigen Vorschriften kann ausgestellt werden 

 .1  für neue Schiffe bei Ablieferung; 

 .2  wenn ein Unternehmen die Zuständigkeit für 
den Betrieb eines Schiffes übernimmt, das 
für dieses Unternehmen neu ist; 

 .3  wenn ein Schiff die Flagge wechselt. 

  Ein solches Vorläufiges Zeugnis über die Organi-
sation von Sicherheitsmaßnahmen soll von der 
Verwaltung, von einer von der Verwaltung aner-
kannten Stelle oder auf Ersuchen der Verwaltung 
von einer anderen Vertragsregierung für einen 
Zeitraum ausgestellt werden, der 6 Monate nicht 
überschreitet.

14.3  In besonderen Fällen kann eine Verwaltung oder 
auf Ersuchen der Verwaltung eine andere Vertrags-
regierung die Geltungsdauer eines Vorläu figen 
Zeugnisses über die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen für einen Zeitraum verlängern, der 6 
Monate vom Tag des Ablaufs der Geltungsdauer 
ab gerechnet nicht überschreitet.

14.4  Ein Vorläufiges Zeugnis über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen kann ausgestellt 
werden, nachdem durch eine Überprüfung fest-
gestellt worden ist, dass 

 .1  sich das Zeugnis über die Erfüllung der ein-
schlägigen Vorschriften beziehungsweise 
das Vorläufige Zeugnis über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften auf das betreffen-
de Schiff bezieht; 

 .2  das von dem Unternehmen für das betreffen-
de Schiff vorgesehene System für die Orga-
nisation von Sicherheitsmaßnahmen die 
wichtigsten Elemente dieses Codes enthält 
und im Verlauf des Audits zwecks Ausstel-
lung eines Zeugnisses über die Erfüllung der 
einschlägigen Vorschriften bewertet worden 
ist oder aber, dass Pläne für die Umsetzung 
eines solchen Systems zwecks Ausstellung 
eines Vorläufigen Zeugnisses über die Erfül-
lung der einschlägigen Vorschriften vorgelegt 
worden sind; 

 .3  das Unternehmen die Durchführung des in-
ternen Audits für das Schiff innerhalb von 
drei Monate geplant hat; 

 .4  der Kapitän und die Schiffsoffiziere mit dem 
System für die Organisation von Sicherheits-
maßnahmen und mit den geplanten Vorkeh-
rungen für dessen Umsetzung vertraut sind;

 .5  Anweisungen, die als wesentlich eingestuft 
worden sind, vor dem Antritt der Reise gege-
ben werden;

 .6  einschlägige Angaben über das System für 
die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
in einer beziehungsweise mehreren Arbeits-
sprachen gegeben worden sind, die von den 
an Bord Beschäftigten verstanden wird be-
ziehungsweise werden.

15.  Überprüfung
15.1  Alle nach diesem Code vorgeschriebenen Über-

prüfungen sollen unter Berücksichtigung der von 
der Organisation ausgearbeiteten Richtlinien2 
nach Verfahren durchgeführt werden, die für die 
Verwaltung annehmbar sind.

16.  Arten von Zeugnissen
16.1   Zeugnisse über die Erfüllung der einschlägigen 

Vorschriften, Zeugnisse über die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen, Vorläufige Zeugnisse 
über die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften 
und Vorläufige Zeugnisse über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen sollen entsprechend 
den im Anhang zu diesem Code abgedruckten 
Muster gestaltet werden. Ist die dabei verwende-
te Sprache weder Englisch noch Französisch, so 
soll eine Übersetzung in eine dieser Sprachen 
beigefügt werden.

16.2   Zusätzlich zu der Vorschrift nach Punkt 13.3 gilt, 
dass die im Zeugnis über die Erfüllung der ein-

2 Es wird auf die von der Organisation mit Entschließung A.1022(26) 
angenommenen Richtlinien für die Umsetzung des Internationalen 
Codes für die Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs (ISM-
Code) durch die Verwaltungen verwiesen.
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schlägigen Vorschriften und im Vorläufigen Zeug-
nis über die Erfüllung der einschlägigen Vor-
schriften enthaltenen Angaben der Schiffstypen 
mit Vermerken versehen werden können, aus 
denen etwaige Beschränkungen in der Betriebs-
weise der im System für die Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen beschriebenen Schiffe 
hervorgehen.

Anhang

Muster des Zeugnisses über die Erfüllung der einschlägi-
gen Vorschriften, des Zeugnisses über die Organisation 
von Sicherheitsmaßnahmen, des Vorläufigen Zeugnisses 
über die Erfüllung der einschlägigen Vorschriften und des 
Vorläufigen Zeugnisses über die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen

– nicht abgedruckt –

(VkBl 2012 S. 230)
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